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Hausbesitzer müssen keine Tiefgaragen mehr bauen,
die niemand braucht
Ein Grüner ärgert sich über das Velo in der Wohnung und löst im Zürcher Kantonsrat mehr aus, als er wollte

MARIUS HUBER

Verkehr ist ein vergiftetes Thema, Park-
plätze sind es erst recht. Und Florian
Meier ist ein junger Städter, ein Grüner,
ein Akademiker – eher nicht die Sorte
Politiker, die mit diesem Thema ausser-
halb der urbanen Filterblase viel zu ge-
winnen hat.Das, was er an diesemMon-
tag im Zürcher Kantonsrat als «unhalt-
baren Zustand» anprangert, löst denn
auch bei vielen amüsiertes Gemurmel
aus. Meier rechnet vor, dass drei Qua-
dratmeter Veloabstellplatz pro Woh-
nung, die heute üblich sind, viel zu we-
nig seien für eine vierköpfige Familie.
Vor allem, wenn derVater noch ein teu-
res Rennvelo besitze. Sein Appell: «Ich
will, dass sie künftig IhrVelo nicht mehr
in derWohnung aufhängen müssen.»

Niemand würde in diesem Moment
darauf wetten, dass die Sorgen eines
Städters wegen seines Zweitvelos jener
Stoff sein könnten, aus dem sich ein brei-
ter überparteilicher Kompromiss und
eine mehrheitsfähige Politik schneidern

lassen. Und doch hat der Zürcher Kan-
tonsrat genau das zustande gebracht, in
einem ungewöhnlichen Akt von gesetz-
geberischem Gemeinsinn.

Nicht mehr zeitgemäss

Nachdem Meier sein Anliegen vor vier
Jahren in eine parlamentarische Initia-
tive gepackt hatte, wischte die Kommis-
sion für Planung und Bau dies nicht ein-
fach als Luxusproblem beiseite. Statt-
dessen nahm sie es zum Anlass, sich
ganz grundsätzlich mit den Vorschrif-
ten für Parkplätze in Privatliegenschaf-
ten zu beschäftigen.Und sie ist schliess-
lich zum Schluss gekommen, dass diese
nicht mehr zeitgemäss sind.Meier selbst
zeigt sich im Kantonsrat irritiert, was
er da ausgelöst hat: Politiker von ganz
links bis ganz rechts haben sich in der
Kommission zusammengerauft und das
Planungs- und Baugesetz gemeinsam
überarbeitet.

Der wichtigste Punkt: In Zukunft soll
in den Bau- und Zonenordnungen der

Gemeinden nicht mehr ausschliesslich
stehen, wie viele Autoparkplätze pro
Haus bereitgestellt werden müssen.Neu
geht es um Abstellplätze für alle mög-
lichen Fahrzeuge. Flexibel nutzbare Flä-
chen statt starreVorschriften.Was genau
gefragt sei – so das verbindende Argu-
ment –, wüssten die Kommunen selbst
am besten. In Landgemeinden wie Däl-
likon oderTruttikon haben die kantona-
len Statistiker zuletzt auf 1000 Einwoh-
ner um die 700 Autos gezählt, Tendenz
steigend.Am anderen Ende dieser Skala
steht die Stadt Zürich, wo es gerade
noch gut 300 Autos sind, Tendenz sin-
kend. Hier öffnet sich also eine Schere.

Die Konsequenz dieser sich ändern-
den Mobilitätsbedürfnisse ist für den
Stadtzürcher SVP-Kantonsrat Peter
Schick klar: «Hier ideologisch zu den-
ken, führt in eine Sackgasse.»Alle müss-
ten von ihren Positionen abrücken und
offener werden. Der FDP-Kantonsrat
Stephan Weber aus Wetzikon ist zwar
parteiintern gewarnt worden, dass die
Parkplatzvorschriften ein heisses Eisen

seien, an dem man sich die Finger ver-
brennen könne. Trotzdem war er für
eine Liberalisierung zu gewinnen, damit
städtische und ländliche Gemeinden fle-
xibel auf den unterschiedlichen Bedarf
reagieren können.

In der Kommission war man sich ei-
nig, dass die alten Vorschriften aus den
neunziger Jahren überholt sind. Damals

ging es vor allem darum, dass es in vie-
len Liegenschaften an Parkplätzen für
Autos mangelte und diese deshalb den
öffentlichen Raum verstellten. Inzwi-
schen sei das Problem an vielen Orten
umgekehrt: Es gebe zu viele Parkplätze,
die für Hausbesitzer undMieter nur un-
nötige Kosten bedeuteten. Weshalb es
heute flexibel nutzbare Abstellflächen
braucht, verdeutlicht der FDP-Kantons-
rat Weber am Beispiel des Lastenvelos,
das es seinerzeit noch gar nicht gab:
«Ein Lastenvelo braucht eine Rampe
und einen ähnlichen Parkplatz wie ein
Auto – in einem Velokeller ist man da-
mit hoffnungslos verloren.»

Zugeständnisse auf allen Seiten

Dass sich die bürgerlichen Parteien auf
neue Regeln einlassen, die auf einenAn-
stoss von links zurückgehen, ist das Er-
gebnis eines jahrelangen Ringens.Denn
mit dem Entscheid, eine grundsätzliche
Überarbeitung der Vorschriften in An-
griff zu nehmen, handelte sich die Kom-
mission kontroverse Diskussionen ein.
Beiden Seiten wurde dabei einiges ab-
verlangt.Links wie rechts betonten,man
habe Zugeständnisse machen müssen,
die weh täten.

In allen Punkten wurde man aber
doch nicht einig, weshalb das Parla-
ment am Montag über mehrere um-
strittene Details entscheiden musste.
Dabei wurden die neuen Vorschriften
um einige Regeln ergänzt, auf die ins-
besondere die FDP gerne verzichtet
hätte. Eine davon ist, dass nur Auto-
parkplätze unterirdisch oder überdeckt
gebaut werden müssen, Abstellplätze
für Velos hingegen nicht.

Die Grünen begründen dies damit,
dass Velolenker ihren Abstellplatz ge-
nau wie Autos fahrend erreichen sollen,
statt ihre Zweiräder über eine Treppe in
den Keller tragen zu müssen. Und den
Grünliberalengeht esumAnreize:Damit
mehr Autofahrer aufs Velo umstiegen,
müsse sich dieses direkt vor der Haus-
tür befinden. Für die FDP widerspricht
diese Bevorzugung demGeist einerVor-
lage, die mehr Flexibilität zum Ziel hat.

Eine andere neue Regel, die auf eine
zweite grüne Initiative zurückgeht, hätte
die FDP am liebsten ganz gestrichen.Es
geht um jene Ersatzabgabe, die Grund-
eigentümer leisten müssen, wenn sie
nicht genügend Parkplätze bereitstel-
len. Die Gemeinden sind nach gelten-
dem Gesetz verpflichtet, dieses Geld in
einem Fonds anzulegen, um damit bei
Gelegenheit Parkiergelegenheiten in
der Nähe zu realisieren. Da solche Ge-
legenheiten aber rar sind, bleibt das
Geld oft liegen.

FDP gegen Zweckentfremdung

In 53 Zürcher Gemeinden schlummern
29 Millionen Franken ungenutzt in sol-
chen Parkplatzersatzfonds. Eine Mehr-
heit will dieses Geld nun statt zum Bau
von Parkplätzen «für dieMobilität» ver-

wenden. Die Grünen hätten am liebs-
ten noch präzisiert, dass das Geld aus-
schliesslich dem öV, dem Velo- und
dem Fussverkehr zugutekommen darf.
Für die FDP ist dies eine rechtlich frag-
würdige Zweckentfremdung solcher
Fonds. Wenn man mit dem Geld keine
Parkplätze bauen könne, solle man es
an die Hauseigentümer zurückzahlen.
Die Warnung der FDP, dass dies noch
die Gerichte beschäftigen könnte, fand
aber kein Gehör.

Die Vorlage geht nun an die Redak-
tionskommission, ehe der Kantonsrat
definitiv darüber entscheidet.

Lastenvelos können in Velokellern nicht gut verstaut werden. Die alten Regeln wurden gemacht, als es zu wenige Parkplätze gab.
Heute aber steht in manchen Tiefgaragen ein guter Teil leer. GAETAN BALLY / KEYSTONE

Politiker von ganz links
bis ganz rechts haben
sich zusammengerauft
und das Planungs- und
Baugesetz gemeinsam
überarbeitet.

Das Ziel der Klimaneutralität ist klar,
der Weg dorthin ist es nicht
Die Bürgerlichen wollen mehr Atomstrom im Energiegesetz festschreiben, Links-Grün mehr einheimischen Strom

ANDREA MARTI

Die USA, die EU, die Schweiz haben
alle dasselbe Ziel: 2050 will man klima-
neutral sein. Der Kanton Zürich ist auf
dem Weg, sich eine ambitioniertere
Deadline zu setzen. Schon 2040 will der
Kanton das Netto-Null-Ziel erreichen,
zehn Jahre früher als viele andere. So
steht es im revidierten Energiegesetz,
das der Kantonsrat amMontag zu Ende
beraten hat.

Das Zieldatum 2040 führte bereits
während des ersten Teils der Detail-
beratung vor einem Monat zu Diskus-
sionen. Während Links-Grün die neue
Zielsetzung befürwortete, störten sich
die Bürgerlichen daran: Symbolpolitik
sei das, sagte Ueli Bamert (SVP,Zürich).

Während des zweiten Teils der
Debatte am Montag diskutierte der
Kantonsrat nun weitere Grundsatz-
fragen. Eine Minderheit aus SVP und

FDP beantragte, dass Stromlieferanten
im Kanton Zürich nicht erneuerbare
Energie, sondern Produkte aus «CO2-
armer Energieerzeugung» anbieten soll-
ten. Das ist aus Sicht von SVP und FDP
insbesondere Atomstrom. Die Bürger-
lichen stellten damit eine Frage, die auch
auf nationaler und kommunaler Ebene
latent ist: aufAtomstrom setzen, um den
CO2-Ausstoss zu senken, oder wegen
der Sicherheitsrisiken der AKW die er-
neuerbaren Energiequellen ausbauen?

«Alle Mittel nutzen»

Kantonsrat Ueli Bamert (SVP, Zürich)
sagte während der Debatte: «Wir kön-
nen es uns angesichts der schleppend
vorangehenden Energiewende nicht
leisten, Atomkraft auszuschliessen.»
FDP-Kantonsrätin Sarah Fuchs (Mei-
len) sagte: «Wenn wir den Klimawandel
eindämmen wollen, müssen wir ohne

ideologische Einschränkungen alle
Mittel nutzen.» Dem widerspricht
Franziska Barmettler (GLP, Zürich):
«Atomenergie ist sinnlos. Wir müssen
die Erneuerbaren entschlossen aus-
bauen und entsprechende Signale an
den Markt senden.»

Sylvie Matter (SP, Zürich) bezwei-
felte zudem, dass Atomstrom CO2-
ärmer sei als andere Energiequellen:
«Wo kann Uran denn abgebaut werden,
und wie wird er zu uns transportiert?»,
fragte sie rhetorisch. David Galeuchet
(Grüne, Bülach) sagte: «Der Atom-
strom-Antrag ist völlig verharmlosend.
Atomstrom ist zu teuer und zu gefähr-
lich.» DieAtomstrom-Befürworter blie-
ben eine Minderheit: Zusammen mit
den Stimmen von Mitte und GLP lehn-
ten SP, Grüne undAL ihrenAntrag ab.

Auch die Herkunft des Stroms sorgte
für Diskussionen. Grüne, AL und SP
wollten, dass Zürcher Anbieter Strom

möglichst aus «einheimischer Erzeu-
gung» beschaffen. David Galeuchet
(Grüne, Bülach) sagte, dass Gemeinden
dazu angehalten werden sollten, Schwei-
zer Strom zu beziehen, um den Aus-
bau der Erneuerbaren voranzutreiben.
Bis jetzt nutze nur eine Minderheit der
Konsumenten Produkte aus Schweizer
Strom. «Da gibt es noch viel Luft nach
oben für Suisse-Garantie-Strom.»

Andere nationale Strategie

Dem widerspricht Paul von Euw (SVP,
Bauma): «Schweizer Strom ist nichts
Schlechtes, wenn man ihn zu einem ver-
nünftigen Preis produzieren kann.Aber
wollen wir wie Deutschland blindlings
Solarstrom produzieren, bis er keinen
Wert mehr hat?» Auch bei diesem An-
trag folgte der Rat der Kommission,
die den Vorschlag ablehnte. Der Kan-
ton Zürich soll also bis 2040 klima-

neutral werden und dabei auf erneuer-
bare Energien setzen statt auf Atom-
strom – auch wenn diese aus dem Aus-
land stammen.

Auf nationaler Ebene bewegt sich
die Schweiz in eine andere Richtung
als der Zürcher Kantonsrat: Der Bun-
desrat möchte den Bau neuer Kern-
kraftwerke wieder ermöglichen. Initian-
ten der Blackout-Initiative auf Bun-
desebene fordern, dass der Bau neuer
AKW in der Schweiz wieder erlaubt
werden solle.

Regional hat erst die Stadt Winter-
thur über Atomstrom abgestimmt: Am
Sonntag lehnte dort die Stimmbevöl-
kerung eine Initiative der SVP ab, die
die Wiedereinführung eines Atom-
strom-Pakets in der Stadt forderte. Das
letzte Wort zum Zürcher Energiegesetz
könnte die Stimmbevölkerung haben:
SVP und FDP drohen damit, das Refe-
rendum zu ergreifen.

Florian Meier
Kantonsrat Zürich,
GrünePD
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Die Genderstern-Diskussion ebbt nicht ab
Die Zürcher Hochschulen empfehlen, eine geschlechtergerechte Sprache anzuwenden – die Relevanz für die Benotung ist unklar

ISABEL HEUSSER

Die Verwendung des Gendersterns in
der Zürcher Stadtverwaltung ist von
oberster Stelle legitimiert: Am Sonn-
tag hat das Stimmvolk die Initiative
«Tschüss Genderstern» der SVP-Kan-
tonsrätin und Stadtparteipräsidentin
Susanne Brunner abgelehnt.

Der Stern bleibt aber ein Thema,
zumindest auf kantonaler Ebene. Zwar
gendert der Kanton in seiner Kom-
munikation nicht. Doch viele Hoch-
schulen haben für die Studentinnen
und Studenten Sprachleitfäden einge-
führt, die bei bürgerlichen Politikern
für Ärger sorgen.

Doppelpunkt als Genderzeichen

Zum Beispiel derjenige der ZHAW: Ihr
Leitfaden soll nach eigenen Angaben
aufzeigen, «wie eine diversitygerechte
und inklusive Sprache als Teil unserer
Hochschulkultur gelingen kann». Die
Hochschule mit Sitz in Winterthur favo-
risiert nach eigenen Angaben «gen-
derneutrale und inklusive Personen-
bezeichnungen». Selbst verwendet die
ZHAW in der offiziellen Kommunika-
tion und den Erlassen den Doppelpunkt
als Genderzeichen.

Die Universität Zürich orientiert
sich an ihrem «Verhaltenskodex Gen-
der Policy» und schreibt in ihrem
Sprachleitfaden unter anderem zur
Verwendung des Gendersterns: «Wich-
tig ist es, sich von Fall zu Fall zu überle-
gen, welche Menschen mit dem jewei-
ligen Text erreicht werden und sicht-
bar gemacht werden sollen, und dann
die entsprechenden Formen zu ver-
wenden.» Das generische Maskulinum
lehnt die Universität ab, da es die Prä-
senz von Frauen «verschleiere» und oft
ungenau sei.

Die Pädagogische Hochschule Zürich
wiederum empfiehlt, auf den Gender-
stern zu verzichten und stattdessen den
Doppelpunkt als Sonderzeichen zu ver-

wenden, weil dieser barrierefrei sei. Pro-
gramme zum Vorlesen von Texten für
Menschen mit Sehbehinderung machten
an der Stelle des Doppelpunkts lediglich
eine kleine Pause; Sternchen und andere
Zeichen dagegen würden von den Pro-
grammen mitgelesen und beeinträchtig-
ten so den Textfluss.

Susanne Brunner ist besorgt, dass
Studentinnen und Studenten mit einem
Notenabzug rechnen müssten, wenn
sie in schriftlichen Arbeiten nicht die
jeweiligen Sprachvorschriften anwen-

den. Zusammen mit Corinne Hoss und
Reto Agosti (beide FDP) hat die SVP-
Politikerin deshalb im Kantonsrat eine
Motion eingereicht, um den «Gender-
zwang» an Zürcher Bildungsinstitutio-
nen zu unterbinden.

Der Vorstoss dürfte demnächst im
Kantonsrat behandelt werden. Der
Regierungsrat selbst lehnt ihn ab – und
aus der Stellungnahme ist deutlich her-
auszuhören, dass die Regierung wenig
Lust hat, sich erneut mit der Materie zu
befassen. Schliesslich habe er sich be-

reits «mehrfach ausführlich und über
alle Bildungsstufen hinweg» zum Thema
geäussert. Im Jahr 2022, als der Sprach-
leitfaden der ZHAW in Kraft trat, reich-
ten bürgerliche Kantonsrätinnen und
Kantonsräte insgesamt drei Anfragen
zur Sache ein.

Der Regierungsrat hält in der Stel-
lungnahme zum laufenden Vorstoss
fest, dass die Hochschulen zur Gleich-
stellung der Geschlechter verpflichtet
seien. Doch es gebe an den kantona-
len Bildungsinstitutionen keine Rege-

lungen, die Schülerinnen und Schü-
ler oder Studierende zu einer gender-
gerechten Sprache zwängen. Die Leit-
fäden der Hochschulen hätten lediglich
einen «empfehlenden Charakter» ohne
verpflichtende Vorgaben.

Die geltenden Regelungen orientier-
ten sich am verfassungsmässigen Auf-
trag zur Förderung der tatsächlichen
Gleichstellung der Geschlechter in der
Sprache. Der Kanton selbst richtet sich
nach dem «Leitfaden Geschlechter-
gerechte Sprache» des Bundes, der den
Genderstern verbietet.

Den übergeordneten rechtlichen
Rahmen für eine gendergerechte Spra-
che bilden die Bundesverfassung, das
Bundesgesetz über die Gleichstellung
von Frau und Mann sowie die Kantons-
verfassung. Diese rechtlichen Grund-
lagen sind für die Hochschulen ver-
bindlich, und sie enthalten keine Auf-
forderungen zur Verwendung von ge-
schlechtsneutralen Formulierungen.

Hinweis auf den Rechtsweg

Wie der Regierungsrat schreibt, gibt es
auch in den anderen Schulstufen keine
Vorgaben für den Gebrauch einer gen-
dergerechten Sprache. Er hält abschlies-
send fest: «In der Praxis zeigen sich an
den Bildungsinstitutionen im Umgang
mit gendergerechter Sprache keine
Probleme.» Sollten Schülerinnen oder
Studenten Nachteile erfahren, stehe
ihnen der Rechtsweg offen. Allerdings
sind dem Regierungsrat keine solchen
Rekursverfahren bekannt.

Ganz so trocken wie die Stellung-
nahme der Regierung dürfte die Dis-
kussion im Kantonsrat nicht ablau-
fen. Setzen sich die Befürworter der
Motion durch und wird der Vorstoss
überwiesen, muss der Regierungsrat
eine gesetzliche Grundlage ausarbei-
ten, um sicherzustellen, dass Studentin-
nen und Studenten beim Verzicht auf
die Gendersprache tatsächlich nicht
benachteiligt werden.

Die Befürchtung besteht, dass Studentinnen und Studenten einen Notenabzug erhalten, wenn sie nicht die jeweiligen Sprachvor-
schriften anwenden. SASCHA STEINACH / IMAGO

Strafe für Vergewaltigung massiv verschärft
Ein Nordmazedonier ist vom Obergericht zu einer Freiheitsstrafe von 46 Monaten verurteilt worden

TOM FELBER

Es war ein lauer Samstagabend im
Juni 2021: Ein angetrunkenes 19-jäh-
riges finnisches Au-pair hatte in einem
Pub in Zürich mit Freunden einen EM-
Achtelfinal geschaut und wollte nun
zum See. Vor dem Parkhaus Urania
stieg die junge Frau in einen dunklen
BMW X5 von drei wildfremden Män-
nern ein. Diese kamen aus der Ost-
schweiz. Das Auto gehörte dem Vater
eines der Beteiligten.

Auf der Rückbank des Autos be-
kam die Frau sogleich einen Becher mit
«Captain Morgan»-Rum in die Hand.
Die Männer drehten etwa fünfzig Minu-
ten lang auf der unter Autoposern be-
liebten Strecke am Seebecken zwischen
Wollishofen und Zürichhorn mehrere
Runden. Dabei wechselten zwei von
ihnen zweimal ihre Plätze, um an der
Frau auf der Rückbank sexuelle Hand-
lungen vorzunehmen. Unbestritten ist:
Ein heute 24-jähriger Nordmazedonier,
auf den damals zu Hause eine Freun-
din wartete, schlief ohne Kondom mit
der Finnin.

Mildes Urteil der Vorinstanz

Laut dem Staatsanwalt wurde das Au-
pair später aus dem Auto «geworfen»,
irrte verwirrt umher, vertraute sich Pas-
santen an und erstattete Anzeige bei
der Polizei wegen Vergewaltigung. Die
Rückrechnung ihres Blutalkoholgehalts
ergab einen Wert zwischen 1,73 und 2,63
Gewichtspromille zur Tatzeit. Durch
Überwachungsvideos konnte der BMW
identifiziert werden. Die Männer wur-
den festgenommen und sassen rund ein-
einhalb Monate in Untersuchungshaft.

Sie erklärten, die sexuellen Handlungen
seien einvernehmlich erfolgt.

Im erstinstanzlichen Prozess vor Be-
zirksgericht Zürich im Mai 2023 stellte
sich der heute 24-jährige hauptbeschul-
digte Nordmazedonier auf den Stand-
punkt, der Geschlechtsverkehr sei auch
von der Finnin gewollt gewesen. Er
wurde dennoch wegen Vergewaltigung
verurteilt, aber mit einem äusserst mil-
den Urteil bestraft, einer bedingten Frei-
heitsstrafe von 22 Monaten. Er muss
dem Opfer 15 000 Franken Genugtuung
bezahlen, die er derzeit in Monatsraten
von 500 Franken abstottert.

Das Bezirksgericht verzichtete auf
die Anordnung eines beantragten obli-
gatorischen Landesverweises, allerdings
nur mit Zweidrittelmehrheit des drei-
köpfigen Richtergremiums. Dem in der
Schweiz geborenen und hier gut inte-
grierten Beschuldigten, der als Fach-
mann Gesundheit arbeitet, wurde ein
persönlicher Härtefall zugebilligt. Dem-
gegenüber befand eine Richterin, dass
das öffentliche Sicherheitsbedürfnis
trotzdem überwiege.

Der Fahrer, ein heute 24-jähriger
Kosovare, wurde vor Vorinstanz von der
Mittäterschaft bei den Sexualdelikten
freigesprochen. Der dritte Täter – ein
heute ebenfalls 24-jähriger Nordmaze-
donier – kam mit einer Busse von 1000
Franken wegen sexueller Belästigung
davon. Alle drei Beschuldigten akzep-
tierten ihre Urteile. Für den Staats-
anwalt ist die Strafe des Vergewaltigers
allerdings viel zu milde ausgefallen. Er
zog den Fall ans Obergericht weiter und
beantragt eine Freiheitsstrafe von 42
Monaten und 6 Jahre Landesverweis.

Im Berufungsprozess macht der Be-
schuldigte keine Angaben mehr zum

Sachverhalt. Zum beantragten Lan-
desverweis sagt der in der Schweiz ge-
borene Pflegefachmann, der nie eine
Einbürgerung beantragt hat: «Es würde
eine Welt zusammenbrechen, ich wüsste
nicht, was machen.» Er sei heute ein
anderer Mensch und ekle sich zum Teil
vor Sachen, die er früher gemacht habe.
Er habe damals falsche Freunde gehabt
und trinke heute keinen Alkohol mehr.

Streit um Signalcharakter

Der Staatsanwalt plädiert, das Ober-
gericht habe die Möglichkeit, öffentlich
ein Signal zu setzen, dass Vergewalti-
gung kein Kavaliersdelikt sei. Das vor-
instanzliche Urteil sei unverständlich. Er
fordert zusätzlich einen Schuldspruch
wegen Angriffs im Zusammenhang mit
einer Prügelei im September 2019 in
Weinfelden, an welcher der Beschul-
digte beteiligt war. Von diesem Vorwurf
war der Pflegefachmann vorinstanzlich
freigesprochen worden.

Der Verteidiger beantragt die Bestä-
tigung des vorinstanzlichen Urteils. Die
Vergewaltigung sei vom Beschuldigten
anerkannt. Er wolle damit abschliessen.
Er argumentiert für die milde Bestra-
fung: Der Beschuldigte habe ausserhalb
des Opfers ejakuliert, keine physische
Gewalt angewendet, und die Frau habe
sich damals ja freiwillig in eine Gefah-
rensituation begeben. Das Verschulden
sei eher leicht. Der Beschuldigte habe
sich dreieinhalb Jahre lang nichts mehr
zuschulden kommen lassen und sei in
der Schweiz verlobt. Durch einen Lan-
desverweis wäre auch die laufende Wie-
dergutmachung gefährdet.

Bei der Urteilseröffnung verwahrt
sich der Gerichtsvorsitzende dezidiert

gegen die Aufforderung, wonach das
Gericht ein Zeichen oder ein Signal
für die Öffentlichkeit setzen solle. Das
Obergericht habe einfach die geltende
Gerichtspraxis angewendet. Ein Zei-
chen müsse es nicht setzen. Das milde
Urteil der Vorinstanz liege «äusserst
quer in der Landschaft».

Das Obergericht spricht den Fach-
mann Gesundheit neben der Vergewal-
tigung auch wegen Angriffs schuldig. Er
wird zu einer vollziehbaren Freiheits-
strafe von 46 Monaten verurteilt; 40
Monate davon für die Vergewaltigung.
Der Beschuldigte wird für die Minimal-
dauer von 5 Jahren des Landes verwie-
sen. Der Beschuldigte sei zwar klar ein
schwerer persönlicher Härtefall, erklärt
der vorsitzende Richter fast entschul-
digend. Er habe aber gleich zwei Kata-
logtaten verübt, und der Landesverweis
sei laut Bundesgerichtspraxis auch bei
Härtefällen mit Strafen von über zwei
Jahren vorgeschrieben.

Im Rahmen aller denkbaren Ver-
gewaltigungen gebe es viel schlimmere
Fälle. Der Beschuldigte habe zwar keine
physische Gewalt angewendet. Es sei für
ihn aber klar erkennbar gewesen, dass
die Frau nicht gewollt habe. Besonders
demütigend sei für diese gewesen,dass er
sie in Anwesenheit von zwei Kollegen in
einem fahrendenAuto vergewaltigt habe.

Und an die Adresse des Verteidigers
sagt er, es sei gefährlich, zu sagen, dass
sich das Opfer freiwillig in eine Gefah-
rensituation begehen habe. «Ich würde
meiner Tochter zwar auch raten, dass sie
das nicht tun soll», strafrechtlich sei dies
aber nicht relevant.

Urteil SB230 587 vom 25. 11. 2024, noch nicht
rechtskräftig.

Innovationspark
kommt voran
Weiterer Gestaltungsplan für
den Flugplatz Dübendorf festgesetzt

sho. · Die Baudirektion des Kantons
Zürich hat das Teilgebiet B des Gestal-
tungsplans für den Innovationspark auf
dem Flugplatz Dübendorf festgesetzt.
Das hat sie kürzlich gemeinsam mit der
Volkswirtschaftsdirektion mitgeteilt.
Der Gestaltungsplan regelt die Voraus-
setzungen für die zweite Etappe die-
ser nationalen Plattform für den Aus-
tausch zwischen Hochschulinstituten
und innovativen Unternehmen.

Bereits länger festgesetzt ist das Teil-
gebiet A näher bei Wangen-Brüttisel-
len. Dort richteten sich in den vergan-
genen Jahren in den Hangars verschie-
dene Institute von ETH und Universi-
tät Zürich ein. Letztere hat vor kurzem
ihren Space-Hub in Dübendorf eröff-
net. Dort arbeitet die Hochschule mit
Startups zusammen, die an Weltalltech-
nologie forschen. In absehbarer Zeit
sollen zudem auf dem Teilgebiet A die
ersten Neubauten entstehen.

Die zweite Etappe betrifft den süd-
westlichen Teil des Flugplatzes näher bei
Dübendorf. Hier entsteht ergänzend zur
historischen Randbebauung die Infra-
struktur für den geplanten Forschungs-,
Test- und Werkflugplatz, der die Möglich-
keiten des Innovationsparks erweitert.
Voraussetzung dafür ist ein Aviatik-Kon-
zept,das noch ausgearbeitet werden muss.

Der Gestaltungsplan legt konkret die
Anzahl und die Lage von Baufeldern so-
wie die Art der Nutzung fest. Er enthält
gestalterische, ökologische und verkehr-
liche Vorgaben und definiert die Lage
der öffentlichen Grün- und Freiräume.
Das bildet die Grundlage, auf der die
Stadt Dübendorf einmal Baubewilligun-
gen erteilen kann.


